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Text 

§ 27. (1) Der Schutz hat die Wirkung, daß die Marke vom Tag der Einbringung der mit der Marke 
gekennzeichneten Waren in den Ausstellungsraum an ein Prioritätsrecht genießt, wenn sie innerhalb von 
drei Monaten nach dem Tag der Schließung der Ausstellung beim Patentamt angemeldet wird. Die 
Anmeldung darf nur die zur Schau gestellten Waren, zu deren Kennzeichnung die Marke auf der 
Ausstellung gebraucht worden ist, umfassen. 

(2) Werden gleiche oder ähnliche Waren, die mit gleichen oder ähnlichen Marken gekennzeichnet 
sind, gleichzeitig in den Ausstellungsraum eingebracht, so genießt jene Marke den Vorrang, deren 
Anmeldung zuerst erfolgt. 

(3) Das Prioritätsrecht ist ausdrücklich in Anspruch zu nehmen. Dabei sind die Ausstellung und der 
Tag der Einbringung der mit der Marke gekennzeichneten Waren in den Ausstellungsraum zu bezeichnen 
(Prioritätserklärung). Die Bestimmungen des § 24 Abs. 3 gelten sinngemäß. 

(4) Das Prioritätsrecht ist durch eine Darstellung der Marke und eine Bestätigung der 
Ausstellungsleitung, welche Waren mit dieser Marke zur Schau gestellt und wann diese in den 
Ausstellungsraum eingebracht wurden, nachzuweisen (Prioritätsbelege). 

(5) Wird die Prioritätserklärung nicht rechtzeitig abgegeben oder werden die Prioritätsbelege nach 
amtlicher Aufforderung nicht fristgerecht vorgelegt, so bestimmt sich die Priorität nach dem Tag der 
Anmeldung. 


